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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Der NR überwies eine Motion Hasler (svp, AG), die eine bessere Information der
Migrationswilligen in den Herkunftsländern verlangte, als Postulat. Eine Motion Freund
(svp, AR), welche die Voraussetzungen für den Familiennachzug drastisch verschärfen
wollte, wurde auf Antrag des Bundesrates abgelehnt. Strengere Massnahmen gegen
Scheinehen forderte eine Motion Baumann (svp, TG), die von Garbani (sp, NE), Goll (sp,
ZH) und Vermot(sp, BE) bekämpft und deshalb im Nationalrat noch nicht behandelt
wurde. 1

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI

Anfangs Juli gab der Bundesrat seinen Vorentwurf für ein neues Ausländergesetz (AuG)
in die Vernehmlassung, welches das alte Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung von
Ausländern (ANAG) ersetzen soll. Die neue Regelung wird in erster Linie für jene heute
rund 40 Prozent in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländer Geltung
haben, die nicht aus einem EU- oder EFTA-Staat stammen. Der Gesetzesentwurf regelt
nicht alle Bereiche der Migrationspolitik in gleicher Dichte – klar ausgenommen ist die
Asylgesetzgebung –, er skizzierte aber den Gesamtrahmen. Eine
Migrationsaussenpolitik soll der unfreiwilligen Wanderung entgegenwirken, indem die
Herkunftsländer in ihrer Entwicklung unterstützt, die Menschenrechte gefördert und
Konflikte bekämpft werden. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit anderen Staaten im
Bereich Asyl und Rückübernahme von Personen, wozu der Bundesrat entsprechende
Vertragskompetenzen erhalten möchte. Die Integration wird zum (Querschnitts-
)Anliegen erklärt, das Bund und Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu
berücksichtigen haben.

Über die Zulassung von Ausländern heisst es grundsätzlich, die Immigration dürfe eine
ausgeglichene demographische und soziale Entwicklung nicht beeinträchtigen – der
Begriff „Überfremdung“ befindet sich nicht mehr im Gesetz. Die Rekrutierung von
Arbeitnehmenden soll im Interesse der Gesamtwirtschaft erfolgen, also nicht wie
bisher teilweise einseitig nach den Wünschen bestimmter (strukturschwacher) Sektoren
und Regionen. Aufenthaltsbewilligungen für nicht EU- oder EFTA-Staatsangehörige
sollen an Führungskräfte, Spezialisten und andere ausgebildete Arbeitnehmende erteilt
werden können, deren Qualifikation, berufliche Anpassungsfähigkeit, Sprachkenntnisse
und Alter eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt erwarten lassen.
Abweichende Regeln sollen für Investoren, anerkannte Personen aus Wissenschaft,
Kultur und Sport sowie bei speziellem Bedarf möglich sein. Die Nachfrage nach weniger
qualifizierten Arbeitskräften muss im EU- und EFTA-Raum gedeckt werden. Die
Kurzaufenthaltsbewilligung wird neu definiert (ein Jahr mit Verlängerungsmöglichkeit),
das Saisonnierstatut definitiv aufgehoben.

Die Ausländer, welche die Eintrittshürden genommen haben, sollen gegenüber heute
mehr Rechte erhalten. Kurzaufenthaltern kann der Familiennachzug bewilligt werden.
Personen mit (befristeter) Aufenthaltsbewilligung haben nach fünf Jahren Anspruch auf
deren Verlängerung und nach zehn Jahren grundsätzlich das Recht auf die
Niederlassung. Die Zulassung zur Erwerbstätigkeit ist nicht mehr an eine bestimmte
Stelle gebunden; der Wechsel des Wohnsitzkantons erfordert nach wie vor eine
Bewilligung, muss unter gewissen Bedingungen aber gewährt werden. Vorgesehen sind
schärfere Sanktionen für Scheinehen und für die Beschäftigung illegal anwesender
Personen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.07.2000
MARIANNE BENTELI

In der Vernehmlassung wurde die Vorlage arg zerzaust. Einzig die CVP und die FDP
stimmten grundsätzlich zu und begrüssten die vorgeschlagenen Massnahmen zur
Integration. Die SVP verlangte eine noch deutlichere Unterscheidung zwischen
Angehörigen von EU/EFTA-Staaten und dem Rest der Welt. Immigranten von ausserhalb
Westeuropas sollten auch nach erfolgter Einreise schlechter gestellt bleiben: den
Familiennachzug für Kurzaufenthalter lehnte sie als zu grosszügig geregelt ab. SP, GP
sowie die Gewerkschaften kritisierten generell die diskriminierende Unterscheidung in
zwei unterschiedliche Ausländerkategorien. Die im neuen AuG vorgesehenen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.2000
MARIANNE BENTELI
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Verschärfungen beim Widerruf einer Aufenthaltsbewilligung und bei der
Ausschaffungshaft sowie die vorgeschlagenen Massnahmen gegen
Transportunternehmen, die Personen befördern, denen wegen fehlender Papiere die
Einreise verweigert wird (Übernahme der Aufenthalts- und der Rückreisekosten)
erachtete das links-grüne Lager als inakzeptabel. Dessen Vertreter verlangten deshalb
eine Neubearbeitung des Entwurfs, da dieser „den Geist der 18-Prozent-Initiative
atme“. 3

Obgleich dieses in der Vernehmlassung stark umstritten war, erklärte der Bundesrat, er
werde an seinem Grundkonzept für ein neues Ausländergesetz (AuG) festhalten. Mit
der Verabschiedung der Botschaft wollte er aber zuwarten, bis der Termin des
Inkrafttretens des Freizügigkeitsabkommens mit der EU bekannt ist. Das neue
Ausländergesetz regelt die Einwanderung und die Rechtsstellung von Personen nur,
wenn für sie nicht das Freizügigkeitsabkommen gilt, dessen Bestimmungen auch für
Angehörige von EFTA-Staaten massgebend sein werden. Einerseits wird die bereits
geübte Praxis verankert, aus den Ländern ausserhalb Westeuropas nur besonders
qualifizierte Arbeitskräfte zuzulassen, andererseits werden die Rechte einmal
zugezogener Ausländer ausgebaut. Ein drittes Ziel ist die wirksame Bekämpfung von
Missbräuchen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.01.2001
MARIANNE BENTELI

Die konsequente Haltung des Bundesrates fand im Parlament nicht nur Zustimmung. Im
Ständerat lösten zwei Vorstösse des Freiburger FDP-Abgeordneten Cornu eine längere
Debatte aus. Mit einer Motion verlangte er ein jährliches Sonderkontingent von 10 000
Arbeitsbewilligungen für die High-Tech-Industrie, um so die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Spitzentechnologie sicherzustellen. In einer gleichzeitig behandelten
dringlichen Interpellation verwies er auf die Schwierigkeiten der Landwirtschaft,
genügend billige Arbeitskräfte aus dem EWR-Raum zu rekrutieren. Die von Nationalrat
und Tabakproduzent Fattebert (svp, VD) öffentlich zugegebene Beschäftigung von
polnischen Schwarzarbeitern wollte er zwar nicht entschuldigen, lastete die illegale
Beschäftigung aber weniger den Landwirten als vielmehr der starren Haltung des
Bundesrates an. Unterstützung fand Cornu nicht nur bei seiner Partei, sondern auch
bei den beiden SP-Abgeordneten Brunner (GE) und Studer (NE); letzterer meinte, in der
Ausländerpolitik sei nicht mehr Ideologie, sondern Pragmatismus gefragt. Bundesrätin
Metzler stellte sich gegen jede Lockerung. Der Bund könne nicht über die Kantone
hinweg 10 000 Spitzenkräfte in einer einzigen Branche zulassen; schon jetzt müsse er
nämlich dafür sorgen, dass traditionelle Firmen genügend Fachleute erhielten. Was die
Landwirtschaft betrifft, reichte Metzler den „schwarzen Peter“ an die Bauern weiter,
die sich in den letzten Jahren aus unerfindlichen Gründen geweigert hätten,
Landarbeiter aus Portugal einzustellen. Die Motion wurde mit 13 zu 11 Stimmen nur
knapp abgelehnt. 5

MOTION
DATUM: 20.06.2001
MARIANNE BENTELI

Mitte März verabschiedet der Bundesrat seinen Entwurf für das neue Ausländergesetz
(AuG), welches das aus dem Jahr 1931 stammende ANAG ablösen soll, zuhanden des
Parlaments. Es richtet sich in erster Linie an jene Ausländerinnen und Ausländer, die
aus Ländern ausserhalb der EU und der EFTA stammen. Für sie besteht eine Chance auf
Zulassung nur noch, wenn sie von der Wirtschaft dringend gebraucht werden und
besonders qualifiziert sind. Zudem wird ihre Zahl durch jährliche Kontingente in engen
Grenzen gehalten. Vorgesehen sind 4000 Jahres- und 5000 Kurzaufenthalter. Auch in
der Rechtsstellung der ausländischen Bevölkerung soll es Unterschiede geben. Die
bilateralen Verträge garantieren den EU-Angehörigen mehr Rechte, als dies im
geplanten Gesetz für die übrigen Zuwanderer vorgesehen ist. Trotzdem schlägt der
Bundesrat auch für sie gewisse Erleichterungen vor. So sollen sie bei der Verlängerung
einer Jahresbewilligung oder beim Familiennachzug nicht mehr auf das Gutdünken der
Fremdenpolizei angewiesen sein. Jahresaufenthalter erhalten einen Rechtsanspruch
auf solche Bewilligungen, sofern sie nicht von der Sozialhilfe abhängig oder zu einer
längeren Freiheitsstrafe verurteilt sind. Kurzaufenthaltern kann der Familiennachzug
auf Gesuch hin bewilligt werden. Der Bundesrat hielt an diesen Verbesserungen fest,
obwohl sich die bürgerlichen Parteien sowie mehrere Kantone dagegen gewandt
hatten.

In Abweichung vom Vorentwurf wird die Integration als Grundsatz und Ziel ausführlich
formuliert. Integration wird sowohl als Versprechen als auch als Forderung verstanden,
wonach sich Ausländerinnen und Ausländer leichter am wirtschaftlichen, sozialen und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2002
MARIANNE BENTELI
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kulturellen Leben beteiligen können, sich aber auch aktiv darum bemühen müssen,
wozu vor allem das Erlernen einer Landessprache gehört. Bei erfolgreicher Integration
kann eine Niederlassungsbewilligung bereits nach fünf anstatt wie heute nach zehn
Jahren erteilt werden. Der Integration dient auch die Bestimmung, dass der
Familiennachzug nur innerhalb einer maximalen Frist von fünf Jahren möglich ist, damit
die Kinder noch klein genug sind, um die Schulen mehrheitlich in der Schweiz zu
durchlaufen und so rascher eine Landessprache zu lernen. Im Gegenzug zu diesen
Erleichterungen will das Gesetz Missbräuche strenger ahnden. Bei Verdacht auf
Scheinehen können Trauungen verweigert werden. Zu den verschärften Massnahmen
gehört auch, dass die Kontrolle einreisender Flugpassagiere rechtlich fixiert wird, und
dass gegen Fluggesellschaften, die Asyl Suchende ohne gültige Papiere in die Schweiz
einreisen lassen, Sanktionen verhängt werden können. 6

In seiner Mai- und der Sommersession behandelte der Nationalrat als erster das neue
Ausländergesetz (AuG), welches das aus dem Jahr 1931 stammende ANAG ersetzen soll.
Es betrifft in erster Linie jene Ausländerinnen und Ausländer, die aus Staaten
ausserhalb der EU und der EFTA stammen. Gemäss bundesrätlichem Vorschlag sollen
sie für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nur noch zugelassen werden, wenn sie von
der Wirtschaft dringend gebraucht werden und besonders qualifiziert sind (duales
System). Für jene, welche die „Einstiegshürde“ überwunden haben, soll es im Gegenzug
administrative Erleichterungen geben, so etwa beim Familiennachzug und beim
Wechsel einer Arbeitsstelle. Die Verpflichtung zur Integration wird im Gesetz
festgeschrieben. Strenger als bisher ahnden will das Gesetz Umgehungen und
Missbräuche des Ausländerrechts etwa durch „Scheinehen“ oder kriminelle Aktivitäten.

In der Eintretensdebatte äusserten die Linke und die Rechtsbürgerlichen ihre
allgemeine Unzufriedenheit mit dem neuen Gesetz, die in drei Anträgen auf
Nichteintreten, drei Anträgen auf Rückweisung an den Bundesrat und zwei Anträgen auf
Rückweisung an die Kommission zum Ausdruck kam. Die Linke verlangte eine neue
Gesetzesvorlage mit gleichen Rechten für alle Ausländer. Für die Rechtsbürgerlichen
war die Regelung des Familiennachzugs zu grosszügig und die Missbrauchsbekämpfung
zu lasch angelegt. Da sich die CVP und die FDP einigermassen geschlossen hinter die
Vorlage stellten, trat der Rat schliesslich mit 115 zu 51 Stimmen auf die Vorlage ein. Die
Rückweisungsanträge wurden mit ähnlichem Stimmenmehr abgelehnt.

In der Detailberatung, für die rund 200 Minderheits- oder Einzelanträge vorlagen,
verschärfte der Nationalrat das Gesetz, für das Bundesrat Blocher bereits im Vorfeld im
Hinblick auf die Beratungen im Ständerat eine restriktivere Version ankündigt hatte, in
verschiedenen Punkten. So sprach sich die grosse Kammer mit 92 zu 82 Stimmen für
einen Artikel aus, der die Vorbereitungshaft, während der die Behörden über das
weitere Vorgehen entscheiden, auf höchstens sechs statt drei Monate festsetzt. Des
Weiteren nahm der Rat, wenn auch knapp, einen Antrag Müller (fdp, AG) an, der die
Ausschaffungshaft nach Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheides um 40 Tage
verlängert.

Im Kapitel über die künftige Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme beschloss der
Nationalrat, dem Antrag seiner Kommission zu folgen, die Beratung auszusetzen und die
neuen Vorschläge des Bundesrates abzuwarten. Der Antrag der Linken, welche
verlangte, dass vorläufig aufgenommene Personen nach vier Jahren Aufenthalt
Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben, wurde abgelehnt. Hingegen wurde
ganz knapp eine Sonderregelung für Sans-papiers beschlossen: Bewilligungsgesuche
von Ausländern, die sich seit mehr als vier Jahren illegal in der Schweiz aufhalten, sollen
vertieft geprüft werden. Dem dualen System stimmte der Rat mit 108 zu 65 Stimmen zu,
erweiterte aber mit der Annahme des Antrags Bäumle (gp, ZH) den Kreis um jene
Personen, die in der Schweiz ein Hochschulstudium abgeschlossen haben. Ebenfalls
angenommen wurde mit 79 zu 75 Stimmen ein Antrag Schibli (svp, ZH), der verlangte,
dass dem Bedarf an unqualifizierten Arbeitskräften in der Landwirtschaft, im
Tourismus und in der Baubranche Rechnung getragen wird. Der Antrag der SVP, für
Branchen mit starken saisonalen Schwankungen wieder ein 6-monatiges
Saisonnierstatut einzuführen, wurde dagegen mit 98 zu 60 Stimmen verworfen. Auf
Antrag seiner Kommission beschloss der Nationalrat, dass die Erteilung einer
Aufenthaltsbewilligung an den Besuch eines Integrationskurses geknüpft werden kann,
wobei die Integrationsprojekte gegen den Willen der SVP weiterhin durch den Bund
finanziert werden.

Entgegen der Ratslinken, die diese Massnahme für fragwürdig hielt, nahm die grosse

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2004
MARIANNE BENTELI
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Kammer eine Bestimmung an, die von den Zivilstandsbehörden verlangt, keine Trauung
vorzunehmen, wenn der Verdacht auf eine Scheinehe besteht. Solche Ehen sollen für
ungültig erklärt werden. Überdies sollen an den Flughäfen schärfere Kontrollen
durchgeführt werden. Fluggesellschaften, die Passagiere ohne Identitätspapiere
transportieren, werden mit einer Busse von bis zu 5'000 Franken für jede beförderte
Person bestraft. Auch Schlepper sollen härter angefasst werden. Auf Antrag der
Mehrheit seiner Kommission und entgegen jenem von Bundesrat Christoph Blocher
nahm der Nationalrat in die Vorlage auf, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,
welche ihre Sorgfaltspflicht gegenüber ausländischen Mitarbeitenden mindestens
zweimal verletzen, für ein bis fünf Jahre von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
ausgeschlossen werden können.

Nach 30-stündigen Beratungen passierte das Gesetz mit 64 zu 48 Stimmen bei 55
Enthaltungen. Einzig die CVP- und die EVP-EDU-Fraktion stellten sich geschlossen
hinter die Vorlage. Die FDP manifestierte ihre Unzufriedenheit mit Enthaltung. Die SP
stimmte mehrheitlich zu, vordergründig, um die Verhandlungen nicht zu blockieren,
nach Ansicht von Beobachtern wohl eher, um nicht mit einer neuen Version des
Gesetzes eine weitere Verschärfung zu riskieren. Die Grünen lehnten das Gesetz
einstimmig ab, die SVP mit grosser Mehrheit. 7

Im Frühjahr befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit dem neuen Ausländergesetz
(AuG), welches das aus dem Jahr 1931 stammende ANAG ersetzen soll. Eintreten war
unbestritten. In der Detailberatung wehrte sich die Linke erfolglos gegen die von
Bundesrat, Nationalrat und Kommissionsmehrheit gewünschten Verschärfungen. Die
kleine Kammer bekräftigte das Prinzip des dualen Zulassungssystems für ausländische
Arbeitskräfte, nach dem Angehörige von EU- und EFTA-Staaten Vorrang haben sollen;
Drittstaatenangehörigen wird die Einreise zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nur
erlaubt, wenn sie qualifizierte Arbeitskräfte sind: Sie strich die vom Nationalrat
beschlossene Ausnahme für die Zulassung unqualifizierter Arbeitskräfte aufgrund
saisonaler oder branchenspezifischer Bedürfnisse und wollte Personen mit einem in
der Schweiz abgeschlossenen Studium nur dann die Ausübung der Erwerbstätigkeit
erleichtern, wenn eine Nachfrage der Wirtschaft besteht. Im Gegensatz zum Nationalrat
hielt die kleine Kammer auf Antrag einer Minderheit Leuenberger (sp, SO) an der
Möglichkeit fest, die Erteilung von Arbeitsbewilligungen mit der Schaffung von
Ausbildungsplätzen zu verknüpfen, um Wettbewerbsverzerrungen zwischen Betrieben,
die bereits ausgebildetes Personal hauptsächlich aus dem Ausland rekrutieren und
Firmen, die im Inland Jugendliche ausbilden, zu begegnen. Um den Handlungsspielraum
der Kantone aufrecht zu erhalten, lehnte es der Ständerat gegen den Willen von
Bundesrat und Nationalrat ab, Ausländerinnen und Ausländern nach mindestens zehn
Jahren Aufenthalt in der Schweiz einen Rechtsanspruch auf Niederlassung
zuzugestehen; die Behörden können die Erteilung der Niederlassungsbewilligung zudem
von der Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen abhängig machen. Verschärft
wurden auch die Bedingungen für den Kindernachzug, welcher im Interesse einer
frühen Einschulung möglichst rasch geschehen soll. So sollen die in die Schweiz
eingewanderten Eltern ihre Kinder spätestens innerhalb von fünf Jahren nach der
Einreise nachziehen. Der Nationalrat hatte beschlossen, dass dieser Nachzug für Kinder
ab dem 14. Altersjahr noch rascher, das heisst innerhalb eines Jahres erfolgen muss;
der Ständerat senkte diese Altersgrenze auf 12 Jahre. Mit 26:9 Stimmen strich der
Ständerat schliesslich die von der grossen Kammer beschlossene Sans-Papiers-
Regelung, nach der Bewilligungsgesuche von Personen, die sich seit mehr als vier
Jahren illegal in der Schweiz aufhalten, vertieft geprüft werden sollen. Der Rat stimmte
auch einem Antrag Forster(fdp, SG) zu, der die Einführung eines neuen Straftatbestands
der Zwangsheirat vorsieht, welcher mit Gefängnis zwischen sechs Monaten und fünf
Jahren bestraft wird. Das neue Ausländergesetz passierte die Gesamtabstimmung mit
31:8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2005
MAGDALENA BERNATH

In zweiter Lesung schloss sich der Nationalrat in den meisten Punkten dem Ständerat
an. Er wollte jedoch die Erteilung von Arbeitsbewilligungen nicht mit der Schaffung von
Ausbildungsplätzen verknüpfen. Und um Scheinehen zu bekämpfen, sollen ausländische
Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern nur noch Anspruch auf eine
Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit diesen zusammen wohnen. Zudem müssen
sie ihre Kinder, damit diese automatisch in den Besitz einer Niederlassungsbewilligung
gelangen, bereits im Alter von höchstens 12 statt 14 Jahren nachziehen. Bezüglich
Zwangsheiraten folgte die grosse Kammer nicht dem Entwurf des Ständerates, sondern

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2005
MAGDALENA BERNATH
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überwies ein Postulat ihrer SPK, welches die Überprüfung von entsprechenden straf-
und zivilrechtlichen Sanktionen verlangt. Bei den Artikeln betreffend die Teilrevision
des Asylgesetzes (Nothilfe und Zwangsmassnahmen) scheiterte die Linke mit ihren
Anträgen, nochmals eine Differenz zu schaffen. Im restlichen
Differenzbereinigungsverfahren billigte der Ständerat meist diskussionslos die Fassung
der grossen Kammer. Das neue Ausländergesetz passierte die Schlussabstimmung im
Nationalrat mit 106:66 Stimmen bei 10 Enthaltungen und im Ständerat mit 33:8 Stimmen
bei 4 Enthaltungen. 9

Asylpolitik

Nationalrat Hasler (svp, AG) wollte den Bundesrat mit einer Motion verpflichten, die
Informationsnetze vor Ort zu verbessern, um Migrationsströme in die Schweiz zu
vermeiden und die Eingliederung der Leute in ihrer Heimat zu verbessern. Die
Landesregierung, die auf die Tätigkeit der Schweizer Botschaften im Ausland und auf
die Mitarbeit in internationalen Organisationen verwies, beantragte Umwandlung in ein
Postulat; der Vorstoss wurde aber von Maury Pasquier (sp, GE) bekämpft und damit
vorderhand der Diskussion entzogen. 10

MOTION
DATUM: 18.06.1999
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. Januar traten einzelne Bestimmungen aus dem revidierten Asylgesetz in
Kraft: Nichteintreten wegen Papierlosigkeit, Zwangsmassnahmen und neue
Härtefallregelung sowie die neue vorläufige Aufnahme, die den Betroffenen einen
verbesserten Zugang zur Erwerbstätigkeit ermöglicht. Die übrigen Bestimmungen und
die entsprechenden Ausführungsverordnungen wurden vom Bundesrat auf den 1.1.2008
in Kraft gesetzt. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2007
MARIANNE BENTELI
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